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ſittliche Leben, wie weit iſt ein derartiger Mann chuldig zu prechen
und auf Aenderung ſeines Verhaltens verpflichten? All das dürfen
dem Seelſorger keine fremden Fragen ſein

Die Selbſterhaltungspflicht der eele im ſo

ialwirt
Betrachtung.

Faſt unzertrennlich mit den en ott ſind natur
gemäß diejenigen die eigene Seele verbunden. Soweit dieſelben
rein geiſtiger Qtur ſind, haben wir ihre Erſchwerung und eventuelle
Erweiterung durch neugeſtaltete Spezialverhältniſſe ereits angedeutet.
Hierher gehört nun aber die Pflicht der geiſtlichen Pflege der
eele, des Gebets und Gottesdienſtes, als auch diejenige der Vermeidung
jeder Gottentfremdung durch ſorgloſes Verweilen In gefahrvoller Ge
legenheit zur Uunde

Wie tief muß das Durchſchnittsniveau einer Belegſchaft
ſein, damit eS Pflicht eines chriſtlichen Arbeiters werde, andere Er
werbsgelegenheit ſuchen? Vor allem bei den weit leichter der Ver
eitung zugänglichen Arbeiterinnen nd n ezug auf entſittlichende Zu
ſtände omm dieſe rage ſehr n Betracht. Natürlich läßt ſie ſich
unmöglich ſchematiſch objektiv beantworten Widerſtandsfähige, ſeelen⸗
ſtarke Perſonen können ohne Gefahr 10 mit großem Verdienſt als
ſanierende emente mn verderblicher Geſellſchaft bleiben, unſelbſtändige,
körperlich reizbare tun aber wahrſcheinli beſſer ſich beizeiten den
Einflüſſen 5 entziehen, denen ſie nicht gewachſen ſind Das iſt jedoch
nuLl die eine Elte der Komplikation. Wie ſtehts 3. B., wenn andere
Arbeitsgelegenheit wer oder doch nur ungünſtigeren Bedingungen
3u erhalten iſt? Wie iſt's gar, wenn die erwerbstätige Perſon
der Familienpietät erfüllen muß? S In einem ſolchen Falle eimn
Arbeiter Frau und Kinder mn vorausſichtliche Not bringen, darf ern
junges Mädchen thren alten, vielleicht ranken Eltern das gewohnte
und notwendige Einkommen ſchmälern oder gar ganz entziehen? Wie
hier Im Einzelfall ratgebend und verpflichtend vorzugehen iſt, muß
auf Grund der ſubjektiven Veranlagungen und objektiv ſozialen Tat.
en orgſam und ſachkundig geprüft werden Daß die ſeeliſchen
Güter 3u werten ſind als die materiellen und der Gewinn der
ganzen Welt die Schädigung der (Cele nicht aufwiegt bleibt beſtehen:
aber welche ſittlichen und religiöſen efahren können der materiellen
Schädigung folgen, die man vielleicht Aus religiöſen Gründen als das
kleinere Uebel gewählt hat? Verläßt eine Arbeiterin auf Anraten
ihres Beichtvaters eine Arbeitsſtätte, ſie inge hört und
die ſie n ſinnliche rregung bringen, nach einigen Wochen ver

zweifelter Arbeitsloſigkeit der Verführung und leBli der Proſtitution
anheimzufallen, ſo iſt ſicherli nichts gewonnen. Das ð  J  deal wäre in
dieſem Fall geweſen, daß das ädchen ittlich unantaſtbar und von

ihrer Umgebung unberührt ihrem Arbei geblieben wäre;
vielleicht wäre  * ES ihr gelungen, Im Laufe der Zeit ihre Mitarbeiter
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zu erziehen und verfeinern Der Erreichung dieſes deals an
10 aber die unglückliche Veranlagung der Arbeiterin Wege Jedoch
gerade bei derart disponierten Frauen iſt oft unverantwortlich ſie

Erwerbsunſicherheit toßen Vielleicht iſt ES noch 98 kleinere
Uebel venn ie mit ihren Standesgenoſſen und Genoſſinnen ſitt
licher Hinſicht etwas verrohen aber doch noch das Eemne ꝗ

ꝗ

deal der
Unverkäuflichkeit ihres Körpers und ihrer Seele beibehalten Dieſe
Selbſtverſtändlichkeit halten Wwir für des Erwähnens wert 10 notwendig,
eil von ſo manchem Seelſorger Entrüſtung über die ſittliche Entartung

ſich die verſchiedenen verderblichen und menſchenentwürdigenden
Grade derſelben ber ehen werden und weil oft auch Beichtſtuhl
zu auf die Einzelumſtände und Motive des ſittlichen Falls
geachtet wird Eine ehrbare Verlobung bewahrt arüber ind ſich wo
die meiſten 7 vor zahllo eéfahren aber auch Eeln anſcheinend
ſehr freies QAbet jedo immerhin beiderſeits ehrlich gemeintes und
auf die Heirat hinzielendes Verhältnis iſt der Proſtitution gegenüber
weitaus vorzuziehen Das gefallene Mädchen wieder auf und

oftmals Hand N Hand mit demjenigen mit dem ſie fiel die
Proſtituierte iſt faſt ausnahmslos unrettbar wenigſtens nach menſch
em Imeſſen und für dieſe Welt nd ſie richtet viel Unheil
Wer ber Menſchen eelen Gericht itzt der muß jedenfalls Menſchen
herzen und menſchliche Lebensbedingungen kennen a darf auf
keinen Fall kleinlich ſein und formaliſti vorgehen Prüderie darf
weder bei der Erziehung noch bei der Seelenleitung herrſchen am
wenigſten Mädchen gegenüber die durch die wir  aftlichen Zuſtände
mit ins Erwerbsleben und Unter die verſchiedenartigſten Men chen
beiderlei Ge chlechts geſtellt werden Ehebedürftigen und Heiratsluſtigen
gegenüber wirken redigten ber Jungfräulichkeit meir abſtoßend
mindeſtens aſſen ſie die örer ſehr U wenn nicht neben dem 6

ꝗ

deal
der Enthaltſamkeit dasjenige des rernen Genießens gewürdigt und
beide ſo Verbindung gebracht werden daß die Jungfräulichkeit auch
als würdige Vorbereitung auf den geheiligten an betrachtet wird
Dem ungen Mädchen muß ſobald ſein Gefühlsleben erwacht iſt
das merkt der Beichtvater meir der Ernſt und die Heiligkeit der
Liebe und Ehe nahe gebracht werden Sehr wichtig ſcheint uns hier
zur Sündenverhütung, daß der Beichtvater der von der Ehrlichkeit
und Tiefe der Empfindungen ſeiner Beichtkinder überzeugt iſt ihnen
ſoweit enr das vermag, behilflich ſei Ehehinderniſſe zu be.
ſeitigen die den äußeren Verhältniſſen liegen iel wird der
Seelſorger hier kaum tun können, das wenige kann jedoch 9e⸗
gebenen Falle ſehr verdienſtlich und heilſam ſein Das infache Er
laſſen der Traugebühren kann hier mehr wirken, als Enne Buß
predigt ber die Verkommenheit der heutigen Jugend. Die prak

Verhütung entwürdigenden und ſündhaften Geldheirat
iſt oft Ene ſittlichere Tat als die Wirkſamkeit In allen möglichen
Sittlichkeitsvereinen
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Was die Pflicht das eigene n noch gebietet, un
ezug auf Zurückweiſung ſchimpflicher Behandlung, entehrender Arbeits⸗
geſellſchaft und ſündhaften Zumutungen ſeitens Vorgeſetzter iſt zwar
nicht 0 einfach wie man ſich theoretiſch vorſtellt immerhin jedoch
weniger kompliziert als die geſtreiften Fälle Jedenfalls tut ‘eS dringend
Not, daß das Selbſtbewußtſein und rgef des Einzelnen, beſonders
ſoweit eS ſich Menſchen In gedrückter ozialer und abhängiger
wirtſchaftlicher Lage handelt, erweckt werde Daß das ruhige Hin
nehmen chwerer Beleidigungen und Ehrverletzungen individuell e·
ährlich weil ſittlich abſtumpfend, iſt, darf nie vergeſſen werden und
Widerſtandsloſigkeit auf dieſem Gebiete wird nur zu oft zum ſozialen
Verbrechen, indem das, was der Eine duldet, ohne weiteres auch ſeinen
Mitarbeitern zugetraut und zugemutet wird.

Die Selbſterhaltungspflicht des Körpers
Tief ins Leben der Arbeit greifen auch die Pflichten der körper⸗

lichen Selbſterhaltung ern Wie häufig kommt ES vor, beſonders Iim
Bergbau, den Baugewerben und andern Berufen, daß ſich Arbeiter
leichtfertig lebensgefährliche tellen drängen, vielleicht ohne ſich
die Zeit zur nötigen Unfallsverhütung zu laſſen Uebermüdung oder
auch Geldgier können die Arbeiter, beſonders wenn ſie im Akkord
ätig ſind, zur Außerachtlaſſung des nötigen Schutzes ihres Lebens
bringen. Es iſt hinlänglich bekannt, daß zahlloſe Unfälle ihren Grund
n der Ueberanſtrengung übermüdeter eute Aben ies war

früher noch mehr als jetzt In den Nahrungsmittelgewerben ler  —
brauerei) der Fall; Im Bahndienſt, den Transportgewerben ſind die
Unglücksfälle, deren Urſache eine bis zur Unzurechnungsfähigkeit rei⸗
chende Ermattung iſt, durchaus nicht ſelten, und In den meiſten
Induſtriebetrieben ommen trotz geregelterer und kürzerer Arbeitszeit
ähnliche inge äufig vor hier räg dann natürlich nicht die Dauer
des Arbeitstages, ſondern die krankhaft geſteigerte Arbeitsintenſität die
Hauptſchuld. Eine Arbeitszeitverkürzung, reſpektive Arbeitserleichterung
(Verbot des Bedienens vieler Maſchinen durch eine Perſon) kann
hier zuweilen Gebot der Selbſterhaltung, ihre Verſäumung eine un

das eigene eben werden. Aehnlich ieg E wenn der Arbeiter
feige iſt, offenkundige Unfallsgefahren dem Betriebsleiter ord

nungsmäßig zu melden. Es iſt Im Bergbau, Baugewerbe, der Metall  —
und chemiſchen Induſtrie nicht ſelten, daß die Leute tagelang ein
Unglück vorausſehen und die Afur Verantwortlichen doch nicht davon
m Kenntnis ſetzen, weil ſie vielleicht fürchten, ſich Unbeliebt machen
oder gar als Unzufriedene entlaſſen werden. Wie groß nun
die u einer Betriebsleitung ſein möge, die ihre wirtſchaftliche
Uebermacht dazu ausnützt, den Selbſterhaltungstrieb ihrer eUte ab
Utöten, auch die Tbeiter ſind nicht abſolut von reizuſprechen
Um ihres eigenen Lebens und des Lebens der Mitbedrohten willen

Unan⸗Witt ſie ſprechen und die vielleicht daraus erwachſenden
53*
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nehmlichkeiten ſollten ſie gemeinſam tragen, Vie dies 10 auch der
Gewerk  aftsgedanke ſo chön zum Ausdruck bringt. Arbeiter, welche
denſelben verſtandesmäßig erfaßt haben und trotzdem doch verteidi—
gungslos mn Lebensgefahr verbleiben, verſündigen ſich doch unſtreitig

das fünfte (b0 Noch weit ſchlimmer tun dies jene, die
leichtfertig oder gar QAus Gewinnſu als gefährlich bekannte Arbeits  ·  —
ſtätten Quſſuchen Hiervon önnten uns Unſere Bergleute manch Er
ſtaunliches von Menſchenwahnwitz und Gottverſuchen erzählen. So
konfliktlos verwerfen läßt ſich aber ern derartiges Vergehen ſchon
dann nicht mehr, wenn der ſich einer Gefahr ausſetzende Arbeiter ein
notleidender Familienvater iſt, der durch eine Mehreinnahme vielleicht
ſein rankes ind etten oder ſeiner QArmen Frau QAus der drückenden
Verſchuldung verhelfen hofft Sein Tun bleibt an ſich unrecht,
eS ſei denn, daß höhere ſoziale Rückſichten oder ein mißverſtandener
Pfli

iſer ihn dazu drängen, jedenfalls aber kann eS im gekenn⸗
zeichneten Falle begreiflicher erſcheinen und ogar den
Glorienſchein eines, auch wahrſcheinlich irregeleiteten Opfermuteserhalten. JIad, wir können uns ſogar Fälle denken, ſelbſt ein ſolchesUſſuüuchen der Gefahr mit der Eventualität des Lebensverluſtes das
kleinere Uebel wäre, wenn die damit erkämpfte und anders nicht

beſchaffende finanzielle Zugabe zum üblichen Einkommen chweresUebel von einem Gliede der Familie oder der ganzen Familie ab
halten würde. Selbſtverſtändlich iſt auch die Uebernahme gefahrvollerArbeiten überall da nicht —  ündhaft, ondern ſie kann ogar verdienſtlich
ſein, EeS gilt, damit die Mitmenſchen vor Gefährdung zu retten
Uebernimmt ern Arbeiter eine mit Lebensgefahr verbundene Re
paratur, durch ſie ſeine Kollegen und den ganzen Betrieb vor einem
chweren Unfall bewahren, ſo handelt eS ſich nicht Frivolität
oder Gewinnſucht, ſondern Aunt einen Akt ſchönſter Nächſtenliebe. Das
ſelbe gilt natürlich immer dann, ein Arbeiter Unter Preisgabeſeines eigenen Lebens dasjenige ſeines Mitarbeiters retten ill wie  2riger iſt aber chon beurteilen, wie weit ein en ſich In rein
geſchäftlichen Firmenintereſſen in offenkundige Gefahr türzen darf bezw.ſoll Vielleicht iſt hier au der Pflichtenkreis eines Beamten weiter
gezogen als derjenige eines Arbeiters, denn erſterer iſt unſtreitigdas finanzielle Intereſſe des Geſchä auf Grund der Eigenartſeines Dienſtvertrags gebunden als der Arbeiter. Wo aber frivol,
alſo ohne ittere Notwendigkeit, reſpektive ſoziale Begründung Efahrenausgeſucht werden, da kann nicht ar geurteilt werden,
ſomehr als meiſt ein ſo vorgehender Arbeiter ſeine Kollegen zumſelben Unrecht drängt.

Nun kann hier aber auch vorkommen, daß das vierte und
das fünfte Gebot miteinander un Konflikt eraten. Man regt ſichviel darüber auf, daß Im Kriege die Soldaten gezwungen werden, ſichniederſchießen aſſen Wie wenig Aufhebens aber macht von
der empörenden Tatſache, daß In o manchen Betrieben die Beſchäftigten
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auf Grund threr Gehorſamspflicht dem Arbeitgeber oder Beamten
gegenüber Verrichtungen genötigt werden, die ihnen lebensgefährlich
werden müſſen. Wir denken dabei ſelbſtverſtändlich nicht CTL  —
meidliche Lebensgefahren in Induſtrie und Handwerk. Dieſe ſind und
werden bis einem gewiſſen T immer ſein, und ihnen iſt
ſo wenig enn en chuldig, wie Hagelwetter, Ueberſchwem⸗

ſ. w Wohl aber gibt C8 zahlreiche Möglichkeiten, nſa

2
gefahren durch vorbeugende Maßnahmen abzuwenden und dieſe werden
leider ſehr äufig noch ungenügend oder gar nicht wahrgenommen.
Wir könnten manche Einzelbegebenheiten QAus der Wirklichkeit anführen,

dies für den Bergbau mancher Gegenden nachzuweiſen und
waären ogar noch imſtande mitzuteilen, daß trotz dieſer ſträflichen
Nachläſſigkeiten die Tbeiter die ungeſchützten Stellen von ihren
Vorgeſetzten gedrängt, 10 gez wurden. Daß hier der Arbeiter
ſo ſelbſtverſtändlich von der Gehorſamspflich entbunden iſt, wie eine
Arbeiterin * dann ſein wird, wenn ihr Vorgeſetzter ſie zu einer
ſittlichen andlung wingen will, iſt ſelbſtverſtändlich, aber vielleicht
noch nicht hinreichend bei den Unter derartigen Ausſchreitungen Leidenden
ſelbſt ekannt.

Warum jedoch nur von den augenfälligen Lebens⸗ weshalb
nicht auch von den meiſt überſehenen Geſundheitsgefahren ſprechen
Au dabei kann ein Tbeiter einen allmählichen Selbſtmord begehen
und dabei iſt der Konflikt zwiſchen der Erwerbspflicht der Familie
gegenüber und der Selbſterhaltungspflicht noch weit größer, weil der⸗
artige roniſche efahren mn ſo zahlreichen Berufen vorhanden ind
Natürlich prechen wir wiederum nuLl von den abwendbaren, nicht den
gewerbenotwendigen Geſundheitsbedrohungen. Es iſt klar, daß
die Luft inter Tag nie ˙o geſund ſein kann wie diejenige ber der
Erde, deſſenungeachtet gibt CS dank moderner Technik viele Mög  —
lichkeiten der Luftzufuhr, welche auch das Unterirdiſche Arbeiten weniger
aufreibend machen. Der Bauarbeiter wird, ein anderes Beiſpiel

wählen, ſtets Unter den Witterungseinflüſſen leiden haben,
das verheerende Bleiweiß önnte aber für die Qaler durch andere
Farbſtoffe erſetzt werden U. f Wie weit nun können und müſſen
ſich die beiter abwendbare efahren vom U halten? Auch hier
kann nur individuell geurteilt werden, umſomehr als 10 die meiſten
noch gar nicht gelernt aben, auf ihre Geſundheit zu 0  en und
oft chlechte Luft, Unreinlichkeit längſt proteſtlos gewöhnt
ſind So viel cheint uns aber EL, ſobald die Gefahr erkannt wird,
darf ſie Qus niedrigen Gründen, Feigheit, Liebedienerei, tre
berei, Geldgier nicht geduldet werden. Vor allem iſt unterſuchen,
ob dem Einzelnen die Selbſthilfepflichten ereits klar ſind und Qus
welchen Gründen EL ihnen nicht genügt Daß dabei die Frage nach
der Organiſationszugehörigkeit kaum vermieden werden kann, läßt ſich
leicht denken. Verdienſtlich wäre ES, wenn Unſere Seelſorger auch
beſonders die Arbeiterinnen und Unter ihnen wiederum jene der Kon
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fektion⸗ und Putzbranche auf die geſundheitsunterwühlenden mfluſſe
ihrer unſinnigen Ueberarbeit aufmerkſam machten. Faſt müſſen wir
agen, in den meiſten en wird leſe freiwillig von ihnen verrichtet,
10 der Arbeitgeber wird durch ſtreberhafte ngebote ſeines Perſonals
ogar oft geradezu zur Sünde der Ueberanſtrengung der ihm CU  ·  —
rauten Menſchenkräfte verführt.

Zum deuten wir noch d daß auch das ruhige Hin
nehmen von Hungerlöhnen Im Falle der Verteidigungsfähigkeit als
uUnde das fünfte Gebot betrachtet werden muß, allerdings eben
nul im Falle der Verteidigungsfähigkeit. Eine noch ſo gewiſſenhafte
und auf Erhaltung ihres gottgegebenen Lebens bedachte Heimarbeiterin
wird angeſichts der eigenartig individualiſtiſchen Arbeitsweiſe
kaum viel zur Hebung ihrer Lebenshaltung bis zu dem NWi der
natürlichen Selbſterhaltung tun können. Es iſt bekanntlich zweifelhaft,
ob ihr die Verbindung mit Mitarbeitenden in dieſer Hinſicht viel
nützen kann. Jedoch iſt auch für ſie die Nichtausnutzung eventueller
Rettungsmöglichkeiten eine Unterlaſſungsſünde und auch ſie möge 9

kennen, daß ſie Unter naturwidrigen Umſtänden arbeitet, amit ſie
mit den ihrigen auf ittel zur Abänderung ſinne und in anderer
Hinſicht doppelt vorſichtig ihre Geſundheit bewahre. Gerade bei dieſer
ſo unglücklichen Menſchengruppe hat ſich oft ſchon die unheilvolle
Gleichgiltigkeit der Hoffnungsloſen eingeſchlichen. Stumpf wird e
arbeitet, 7 entbehrt, geradezu unverantwortlicherweiſe werden
zuweilen Dinge Außer acht gelaſſen, wie die geſundheitsnotwendige
Lüftung und Reinhaltung der Wohnung W., die zum Wiedererſatz
der verlorenen Kräfte iniges beitragen önnten und deren Beobachtung
doch eigentlich Menſchenpflicht iſt

Wir bilden Uuns Urchau nicht ein, mn dieſen flüchtigen An
deutungen irgendwie Erſchöpfendes geſagt 3 aben Nur
regend nd zur Ergänzung ermutigend mögen leſe Zeilen wirken.

Noch unvollſtändiger muß naturgemäß der nun folgende eil
unſerer Anregungen die ſozialen IM weiteren nd
Sinne betreffend ſein

Die ſozialen Pflichten.
(Pflichten gegen das Gemeinweſen, den Arbeitsgeber, die

Familie und den Nächſten über haupt.)
Was uUuns hier beſchäftigt, ſind die Pflichten der Nächſtenliebe.

Wir etreten alſo ein Priori ſoziales und Qher auch Iin ngſter
Wechſelwirkung mit dem wirtſchaftlichen Leben ſtehendes Gebiet e
nach Stand, Beruf, Individualität iſt hier natürlich der
kreis ganz verſchieden eng gezogen Wir müſſen Uuns In dieſer Dar
ſtellung, wie 10 auch bei dem ereits eſagten ſchah Iim weſentlichen
auf den Arbeiterſtand beſchränken, hoffend daß früher oder ſpäter eine
ähnliche Arbeit ſich eingehend mit den übrigen Geſellſchaftsſchichten
beſchäftige Unſtreitig bedingen für ſie ſo gut wie für den Arbeiter  2
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an neuzeitlich geänderte Verhältniſſe auch manche Reviſion nd
Vertiefung EL Moralauffaſſungen, denken wir nuLr jene nter⸗
nehmerverantwortlichkeit, welche die Großinduſtrie mit ihren efahren
mit ſich gebracht hat, die alltäglichen Konflikte des Kaufmannsſtandes
bei heutigen Konkurrenzgepflogenheiten, die Exiſtenzſchwierigkeiten und
daraus erwachſenden Verſuchungen, die den leinen Handwer EL

herantreten und die zeitgemäß erweiterten des ländlichen
Arbeitgebers nd Marktverſorgers, vergeſſen wir aber auch nicht die
Fülle ſozialer Verantwortung, welche die konſumierenden Volksmaſſen
belaſten nd 3 mannigfaltiger Rückſichtnahme verpflichtende Reſpektie⸗

der Sonntagsruhe, Boykottierung von Waren, die Uunter gemein⸗
ſchädlichen und entſittlichenden Verhältniſſen produziert wurden —2.

ber auch un ezug auf die beſonderen Verhältniſſe des Arbeiter⸗
ſtandes haben wir nicht die V

lluſion, irgendwie Vollſtändiges agen
3 können. Faſt ſcheuen ir uUns, Qus der Vielheit der Wirklichkeit
Einzelnes herauszugreifen, Zuſammenhänge zu ſkizzieren.

a) gegenüber dem Gemeinweſen.
Nehmen wir zunächſt die Fülle von Verantwortungen und

Gelegenheiten des Verdienſtſammelns, aber auch gefährlicher Aus
ſchreitungen, welche unſer neuzeitliches Verfaſſungsleben mit ſich bringt
Es leuchtet allgemein ein, daß der Wahlberechtigte und 4  aAre dem
Staate auch geiſtig ver  E iſt, daß das Gemeinweſen ſo gut ſeine
Unterſtützung wie deſſen Schutz und deſſen Wohlfahrtseinrichtungen
beanſpruchen kann. Und doch iſt die Stellung zum QA oft gar
nicht ſo einfach, beſonders für die arbeitenden Stände. In ihm das
Abbild göttlicher Autorität ehen lehrt die Kirche, aber ſie ehr
auch, daß die göttliche Ordnung über die rdiſche ſtellen iſt Das
vierte nötigt zum Untertanengehorſam, das 2 und vornehmſte
Gebot verlangt, ott über alles und den Nächſten wie ſich ſelbſt 3u
lieben. Daraus geht hervor, daß ſtaatvernichtende Tendenzen un EL

Politik allerdings nicht verfolgt werden dürfen, damit iſt aber noch
ange nicht geſagt, In welcher Form die Staatsautorität Jum Aus
druck kommen ſoll Das Autoritätsprinzip kann 10 ebenſo gut wie
iun der Monarchie auch un der Republik und wiederum n der ariſto⸗
kratiſchen ſo gut wie In der demokratiſchen verwirklicht werden. Je.  den  2
alls erfordert eS aber ſich Unterwerfung Unter die gegebene Staats
form Frivole Zerſtörungsbeſtrebungen dem politiſchen Gemeinweſen
gegenüber bedeuten aber nicht nUuL die Verletzung eines abſtrakten
Prinzips, ſondern auch einen Verſtoß die Nächſtenliebe. ieſe
beſteht auch m der größtmöglichen Wahrnehmung des Gemeinwohls,
welches durch den QU garantiert werden ſoll Das Verbot eines
illegitimen Kampfes den Q birgt aber durchaus nicht die
Pflicht der Paſſivität ihm gegenüber In ſich Wir meinen Im Gegen
teil, daß jeder Einzelne für die Staatsentwicklung mitverantwortlich
ſei Weil das irdiſche Gemeinweſ en Im beſten Falle nur ein getrübtes
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Abbild der göttlichen Autorität darſtellen kann, alſo eben immer
enſchenwer leiben wird, bedarf * auch dauernder men  1  er
Sorgfalt, eS beeinfluſſen und Unter den gegebenen Verhält⸗
niſſen jeweils wieder mit den ewigen Geboten und den Wirklichkeits⸗
zuſtänden mn Einklang bringen. Die ununterbrochene Reformarbeit

Gemeinweſen iſt notwendig und deshalb gerade gottgeboten, weil
*7 eben dem gottgeſetzten we der Autorität möglichſt nahe kommen
ſoll Leitendes Prinzip bei dieſer Reformarbeit wird ſtets das Streben
nach dem Reiche Gottes auf Erden leiben müſſen

Gerade In dieſem Streben können nun aber chriſtliche Parteien
u charfen Konflikt mit der gegebenen Regierung, der herrſchenden
Autorität eraten. Das vierte nd das E Gebot önnen hierbei
anſcheinend kollidieren. ber Im Seelenleben eines Dur  ni
katholiken werden dieſe Probleme kaum eine Olle pielen en
daß ELr ſich zuweilen durch politiſche Indifferenz trotz beſſeren Wiſſens
oder durch eine gemeinſchädliche Uebertreibung die Liebe oder
Wahrhaftigkeit verſündigt. Perſönliche Konflikte der freien
Religionsausübung ſind zwar nicht ausgeſchloſſen werden aber Im
allgemeinen unſeren Mitbürgern auch rſpart bleiben; was ihnen aber
nicht erſpart bleibt, das iſt die Verpflichtung, nach beſtem Wiſſen
den ſie herantretenden Fragen Stellung zu nehmen und leere
Redensarten oder Schimpfereien zu vermeiden, die ſie ſelbſt und
dere aufregen und den Reformeifer durch unproduktiven Zorn erſetzen
önnten.

den Arbeitgeber.
Weit individueller ſind natürlich die en den Arbeit⸗

geber differenziert. Im allgemeinen können wir ſie Unter dem vierten
und ſiebenten Cb zuſammenfaſſen. Daß die Gehorſamspflicht
nicht zum Verführenlaſſen QAusarten darf, betonten wir bereits, wir
fügen hinzu, daß ſie auch nicht ohne weiteres die Unterwerfung Uunter
gemeinſchädliche Anordnungen bedingt. Schwierig und unmögli
chemati 3u beantworten iſt aber ſchon die rage, wie weit emn
Arbeiter in blindem ehorſam Dinge mitmachen darf, die ſeinen Kol
egen ſchaden können. Die Disziplin der Armee gehört nicht n die
Fabrik, der Soldat muß In ſeinem Dienſte ſkrupellos gehorchen, wie
weit ſoll dies auch der Arbeiter tun? Wie hat ſich ein Arbeiter zu
verhalten, der von ſeinem Arbeitgeber Gepflogenheiten wird,
we die Kundſchaft täuſchen? Sehr konfliktreich kann m dieſer
Hinſicht die Tätigkeit einer Verkäuferin ſein, we Waren
preiſen muß, deren Minderwertigkeit ihr bekannt iſt Darf man ſolchen
Leuten die Gehorſamsverweigerung und eventuelle Arbeitsniederlegung
mit all thren oft ſo ſchrecklichen und gefahrvollen Konſequenzen zur
Pflicht machen? Würde dies einmal mit Erfolg verſucht, ſo wäre  2
eine ungeahnte Zahl kaufmänniſchen Perſonals ſtellenlos

Und dann eine weitere rage Wie weit erſtrecken ſich die An—
rechte des Arbeitgebers auf die von ihm gemietete Arbeitskraft? ꝗ
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erſten Moment wird jeder antworten, ſie bren mit dem Klang der
Feierabendglocke In der Fabril auf Darüber gibt eS wohl keine
Meinungsdifferenz, daß der Arbeiter während ſeiner Arbeitszeit zur
fleißigen Betätigung ſeiner Kräfte ver  2  E iſt und daß ern heimliches
Bummeln wenigſtens nicht Akkordarbeit xſcht einen Verſtoß

da ſiebente Gebot In ſich irg Darf der Arbeiter aber nach
Feierabend eine Kraft noch unmäßig Privatarbeiten, vielleicht im
eigenen ausha oder bei Fremden Entgelt verwenden? Dadurch
wird ETL ſeine, ereits für den nächſten Tag vermietete Arbeitskraft
unſtreitig ImM Privatintereſſe und zum Schaden des Meiſters ſchwächen.
Von den volkswirtſchaftlichen Nachteilen und dem handwerkunter⸗
wühlenden Charakter der ſogenannten P  Er der ſelbſt
ſtändigen Arbeit der Geſellen nach Feierabend für eigene echnung,
wollen wir hier abſehen, wie wohl ihr gewiſſenloſes Herauf
beſchwören auch ein ſoziales Vergehen iſt Sehr bezeichnend iſt 7
daß der erühmte Profeſſor bhE mn der Firma Zeiß In O.  end die
Einführung des Achtſtundentages mit dem ſtrengen Gebot verbunden
hat, daß kein Arbeiter nach Fabri noch umfangreiche Privat⸗
arbeiten machen dürfe Kann dies aber nun jeder Prinzipal verlangen?
Nicht jeder Uhr den Achtſtundentag enn und zahlt gleichzeitig ſo aus
reichende Löhne wie die Irma Zeiß nicht jeder Betrieb erfordert
au die Aufmerkſamkeit und Intenſität der Arbeit wie ptiſche
Fabrik. Wie 1E nun aber die Sache aus, der Verdienſt
ſo niedrig iſt, daß die eute unbedingt auf einen Nebenerwer in
Landwirtſchaft oder Hausinduſtrie angewieſen In Und dann, wie
weit gehen die des Akkordarbeiters In bezug auf ewi
haftigkeit bei der Verrichtung, die b zu machen hat? Selbſtverſtändlich
muß EL das leiſten, wofür ELr bezahlt wird, weniger ware  2 10 ieb

Nun ſind aber In vielen Fabriken kleine Nachläſſigkeiten Uſus
geworden, die zeitſparend und 0  er dem Stückarbeiter praktiſch, C1
aber unternehmer⸗ oder kundſchaftbetrügeriſch ſind Selbſt gut Li
liche (Ute machen ſie gedankenlos mit und denken kaum daran, der
artiges zu beichten. Soll nun ein Beichtvater, der Gepflogen
heiten kennt, eine Beichtkinder darüber befragen oder darf EL annehmen,
daß dieſe Sünden wirklich unbewußt egangen werden; vor allem aber
iſt ETL berechtigt, ſich von dem Gedanken verleiten aſſen daß oL
Arbeiterbetrügereien nur eine mäßige Entſchädigung der Leute
ſind, die ſie ſich zum Erſatz für zahlloſe ihnen gegenüber begangene
Ungerechtigkeiten erlauben dürfen? Wohl mildert S das Vergehen,
wenn dasſelbe zum ſelbſtverſtändlichen Gebrauch geworden iſt nd
natürli wird eS umſo verſtändlicher, 1e mehr der Arbeiter ſelbſt
täglich das er noch ſchlimmerer Ungerechtigkeiten wird Es Are  V

einſeitig, dem Bergmann die ungenügende Füllung der agen
vorzuwerfen und der ITma unrechtlich oder doch unberechtigt will
kürliche Akkordkürzungen ruhig durchgehen zu aſſen In dieſen wie
imn manch anderen en Unrecht Unrecht, und vielleicht



820

war eS gar nicht der Arbeiter, der den unheilvollen Kreislauf begann.
Trotzdem mu meinen wir, das Gewiſſen der Tbeitter emp
indſam derartige Uebertretungen göttlicher Gebote gemacht
werden, gleichzeitig wäre ihnen dann aber auch der Am gegen die
von Seiten der Betriebsleitung vorkommenden, verführeriſchen Un⸗
gerechtigkeiten zur Pflicht 3 machen. Wer dem armen Mann das
Unrechttun abgewöhnen will, muß ihn natürlich auch vom Unrecht⸗
leiden entwöhnen. Derartige Nachläſſigkeiten bei der Arbeit kommen
bei Zeitlohn weniger vor Es erhebt ſich aber die rage, wie weit
der Lohnarbeiter die Intenſität ſeiner Leiſtung ſteigern muß, ſeiner

3 enügen. Wir euten d daß hier die richtige Grenze
zwiſchen geſundheitswidrigem und die übrigen Arbeiter ſchädigendem
rebertum und ſündhafter Faulheit gefunden werden muß ber
auch dem Akkordarbeiter, wie wohl V* 10 nur ſeiner Leiſtung ent
ſprechen bezahlt wird, iſt nicht ohne weiteres Bummelei bei der Arbeit
geſtattet. Durch ſie kann & betriebshemmend wirken, alſo dem Unter
nehmer Schaden zufügen und das Niveau des Durchſchnittsfleißes
herabdrücken. Allzu große Arbeitshaſt, die ſich beſonders kräftige und
geſchickte Leute erlauben können, wirkt aber ebenfalls gemeinſchädlich,
indem ſie die Mitarbeiter naturwidrigen und geſundheitsgefähr⸗
enden Ueberanſtrengungen zwingt und leicht die Anforderungen der
Betriebsleitung an den Durchſchnittsarbeiter auf die Höhe hinaufdrückt,
die nur Ausnahmemenſchen gegenüber verlangt werden kann. u

er⸗
dem wirkt Ueberanſtrengung Im Akkord mei reduzierend auf die Lohn
ätze ein, vaS unſtreitig auch als ſoziales Uebel zu betrachten und
infolgedeſſen von gewiſſenhaften Arbeitern Um ihrer bedürftigen Kol—
egen willen zu vermeiden iſt

Fahrläſſige oder gar böswillige Sachbeſchädigungen In der Fabrik
ſind unbedingt verurteilen und dürfen von den Arbeitern niemals
als Kampfesmittel auch noch ſo ungerechte Unternehmer 9e
braucht werden.

Wie weit ſich die Arbeiter inge aus dem Betrieb aneignen
dürfen, Schreibmaterialien zum unmittelbaren Gebrauch W.,
iſt ziemlich präziſiert. Niemand wird darin ern Verbrechen
chen daß Ein Bureaugehilfe auch Hauſe nit der er ſchreibt,
die EL Im Komptoir benützt hat; dagegen iſt eS unleugbar Diebſtahl,
enn ſich von dort Papier oder Federn Iin größerer Menge an

eignet, ſie ſelbſt In Privatgebrauch 3u nehmen oder gar Dritten
Abzugeben. Im allgemeinen ürchten wir, daß die Arbeiter und Ar
beiterinnen ſich über die Tragweite des ſiebenten Gebotes Im Leben
des Betriebes noch nicht völlig IM klaren ſind und daß viele Miß
bräuche ereits Urzel gefaßt haben. Wie manche Konfektionsarbeiterin
läßt wohl noch Stoffreſte und Aehnliches ohne große Bedenken ver.
ſchwinden, wie mancher Geſelle nimmt ſich kleine Arbeitsutenſilien und
Material Qus der Werkſtatt des Meiſters mit nach Quſe um vielleicht
daraus Spielzeug für ſeine Kinder herzuſtellen oder eine Reparatur
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In der eigenen Wohnung vorzunehmen. Am wenigſten wird
wohl iun Betrieben der Nahrungsmittelbranche mit dem ſiebenten Gebot
m  N, dort ind aber auch Uebertretungen wenigſten hart zu
beurteilen, weil * ſich E nicht ewußten Diebſtahl, ſondern
mehr um ein harmloſes Naſchen handeln wird Meiſt herrſcht 10 auch
in derartigen Firmen die Einrichtung der Naturalleiſtung als Er
änzung zum Lohn, damit die Arbeitenden einen eil des ſelbſt
erzeugten Produktes mitgenießen können. Hierher gehört das Freibier
der Brauer, das meiſt Im Betrieb getrunken werden muß, nicht aber
nach V genommen und auch nicht verkauft werden darf, die Frei
Trote der Bäckergeſellen Aus Zuckerwarenfabriken iſt uns be
kannt, daß den Beſchäftigten zwar nicht ausdrücklich, aber dem all
gemeinen und arbeitgeberſeitig anerkannten Gebrauch nach das Naſchen
geſtattet iſt Die Grenze wiſchen erlaubtem Mitbenutzen des ſe
erzeugten Produktes und Diebſtahl läßt ſich Uunter Berückſichtigung
der objektiv anerkannten und Verwerfung der vom Arbeiter ſubjektiv
ſich angemaßten Gewerbegebräuche verhältnismäßig El ziehen und

kann auch gut feſtgeſte werden, eine unmäßige Ausnutzung
beſtehender Genußrechte anfängt. lar dürfte auch ſein, daß eS dem
Im Zeitlohn ſtehenden Arbeiter nicht erlaubt iſt, während der Arbeits⸗
dauer Privatarbeiten 3 machen und daß auch der Akkordarbeiter zu
olchen nur inſowei berechtigt iſt, als ſie den Betriebsgang nicht
ſtören und ihm nicht ausdrücklich autoritativ unterſagt ſind Wo ſie
ſeitens der Betriebsleitung ſtillſchweigend oder ausdrücklich zugelaſſen
werden, muß ſich der Arbeiter wieder vor der Verſuchung hüten, das
Rohmaterial der Irma für ſich zu verwenden und ETL iſt unſeres Er
achtens auch nicht ohne weiteres zu einer Werkzeugabnutzung berechtigt.

Weniger klar liegen noch die en der Diskretion
über Interna des Betriebes Wir dürfen ſie als ſelbſtverſtändliche

annehmen, der Verrat von Geſchäftsgehe

mniſſen kann 10
dem Diebſtahl gleichkommen, auf der anderen Seite aber müſſen wir
eS als Mißbrauch der wirtſchaftlichen Uebermacht der Prinzipalität
bezeichnen, durch die ſogenannte „Konkurrenzklauſel“ den auf
männiſchen ehilfen mancher Branchen die Uebernahme gleicher Arbeit
In einer anderen, konkurrierenden Firma, während einer langen Zeit,

einem V  ahr, verboten wird Die Entlaſſung bedeutet 10 In einem
ſolchen Falle für den ehilfen jahrelange Arbeitsloſigkeit oder Ueber⸗

einer anderen, ihm ungewohnten Branche, alſo große enach⸗
teiligung und doch kann ſie ganz willkürlich ſeitens des erfolgen.

die eigene Familie.
Wie weit ſich die en innerhalb der Familie durch Mit

berückſichtigung der ſozialwirtſchaftlichen Verhältniſſe verſchieben oder
doch anders beurteilen laſſen, das erforderte mehr Raum als uns
leider zur Verfügung Das uns als wichtigſtes Erſcheinende ſei
immerhin angedeutet.
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Die Erſchwerung der Familienbildung durch die heutigen Ozialen
Zuſtände haben wir ereits n anderem Zuſammenhang flüchtig geſtreift
und kamen zu dem Reſultat, daß die Eheerleichterung oft die Abwendung
großer ſittlicher eéfahren bedeuten kann. Beſonders un Czug auf die
geſunde Fortpflanzung wirkt das kapitaliſtiſche Elend Hand un Hand
mit entarteten ſittlichen Anſchauungen hemmend. Die ur  U dem
Kinderſegen macht 10 bekanntlich beſonders den Beichtvätern der großen
Städte und Induſtriezentren viel zu ſchaffen Der Kirche Beurteilung

feſt 1e nach den ſubjektiven Verhältniſſen wird aber immerhin
mehr oder weniger ſtreng gerichtet werden müſſen Wo Uebermut,
Bequemlichkeit, igennu zur Sünde eführt haben, wie ſo oft m
den beſitzenden Ständen, ird härter Urteilen als da, wirk⸗
liches Elend und 2 die ereits vorhandenen Kinder un der Er
ziehung ernſthaft benachteiligen, der Anlaß waren ſt etztere

eU all nd wir glauben, daß eS oft ſo iſt dann wird der
Beichtvater zwar nicht entſchuldigen, aber Qus den erſchütternden Tat⸗
en neue Kraft zu ſozialreformeriſchem Wirken ſchöpfen

Wer wo wohl leugnen, daß ſich angeſichts neuzeitlicher Wirt
chafts und Erwerbsverhältniſſe und daraus reſultierender verſchiedener
ſozialer Uſtände auch viel, ſehr viel HII den Gegenſeitigkeitsbeziehungen
innerhalb der Familie geänder hat? Die Erwerbstätigkeit M öffent
en Berufsleben hat unſtreitig die Frau ſelbſtändiger dem Manne
gegenüber geſtellt. eS gilt In erſter Linie von der draußen
beitenden Ehegattin, die als Berufsmen in threr Doppelfunktion
als Haushälterin und Arbeiterin dem Gatten beinahe an Bedeutung
für das Familienfortkommen überlegen iſt Unmöglich kann man ihre
Einflußſphäre auf die häusliche Güterverwaltung, die Leitung des
häuslichen Konſums beſchränken. Als Fabriksarbeiterin hat ſie außer  —  —
dem noch ihr beſonderes Wirkungsgebiet mit einer Fülle von Rechten
und 1  en die ihr nicht als Familienangehörige, ſondern als Einzel⸗
weſen zukommen. In dieſer Pflichterfüllung darf der Mann ſeine Frau,

ihre Erwerbstätigkeit zuläßt, ebenſo wenig hindern, wie
ſie un ihrer Religionsausübung einſchränken darf Unmöglich kann
ſich ſeine Gattenautorität auf das Berufsleben ſeiner Frau Im ein⸗
zelnen gebieteriſch erſtrecken, wohl kann der Mann von ihr reinen,
pflichteifrigen Wandel in der Oeffentlichkeit verlangen, was das aber
im Speziellen DI ſich birgt, wird E . der vielleicht Unter ganz anderen
Verhältniſſen arbeitet und kämpft, kaum ermeſſen önnen. Weitgehende
Meinungsfreiheit m thren Berufsfragen wird EL ihr ſomit einräumen
nüſſen und ebenſo die Freiheit nach beſtem Wiſſen und Ewiſſen
allein oder Im Verein mit den Arbeitsgenoſſen handeln. So muß

der Mann ſeiner Frau Organiſationsfreiheit und das Recht zur
Beteiligung eventuellen Arbeitskämpfen ebenſowohl aſſen wie
die Gattin ihren Mann In dieſer Richtung nach beſter Ueberzeugung
handeln laſſen muß ſt aber nicht auch bei der nichterwerbstätigen
Gattin angeſichts einer geänderten Stellung Hhre Geſchlechts mehr
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Selbſtändigkeit zu beobachten? Wir glauben 10, und 1e mehr die
ausfrau ihre Tätigkeit mit In die Berufsarbeit uffaßt deſto

ſelbſtändiger wird ſie ſich In threr häuslichen Arbeitsdomäne fühlen
Hier gilt eS nun, den alten, g9  en Ci der Familienzuſammen⸗
gehörigkeit nd hausväterlichen Autorität in Einklang mit neuzeitlichen
Bedürfniſſen zu bringen und Im Einzelfall ſo raten, daß die größt⸗
möglichſte individuelle Entfaltungsfreiheit Unter Beibehaltung der in

Einheit und harmoniſchen gegenſeitigen Ergänzung der Gatten
gewahrt wird

ber nun eine andere, ſehr zeitgemäße Frage. Wie eit iſt die
Erwerbstätigkeit der Familienmutter überhaupt raten und
ird ſie 65  Aum Vergehen häuslichen lück und vor allem den
Kindern? Unſtreitig gibt eS zahlreiche Fälle, ſie einfach eine
ittere wirtſchaftliche Notwendigkeit iſt, da kann dann natürli keine
perſönliche Schuld, ſondern emn Ozialer Uebelſtand ntdeckt und
bekämpft werden. Häufig kommt eS aber auch vor, daß bei
mehr planmäßiger Wirtſchaft und vor allem bei größerer Regſamkeit
und Er des annes die Utter dem Quſe und den Kindern
erhalten bleiben könnte. Jedenfalls muß dem, ſeine Frau zur Fabrik⸗
arbeit anhaltenden Manne ſowie der außerhauſig berufstätigen Mutter
eingeſchärft werden, Iu E Gefahr die heranwachſenden Kinder und
das Hausweſen durch die Abweſenheit der Mutter eraten können,
QAmi dann Im Einzelfalle das kleinere Uebel mit Gewiſſenhaftigkeit
gewählt und IM allgemeinen ſozialreformeriſch und wirtſchaftlich be
freiend gewirkt werden könne.

Ganz ähnlich liegt * mit der Kinderarbeit, nur daß dieſe
oppelt gefahrvoll iſt Wir ſtellen nicht n Abrede, daß ſie oft zur
Selbſterhaltung der Familie eboten iſt; wir wollen auch nicht ver.
kennen, daß * einzelne Verrichtungen gibt, die den KHleinen weder
körperlich noch geiſtig und eeliſch gefährlich ſind; auf der anderen
Seite ſchaudern wir aber vor der Häufigkeit einer regelmäßigen Er.
werbstätigkeit von ganz jungen, oft noch nicht ſchulpflichtigen Kindern
zurück. Daß ſie die Kinder grauſam frühzeitig der Jugend Sorg⸗
loſigkeit betrügt und ſie In all die Häßlichkeiten des Daſeinkampfes
einführt, iſt offenkundig, auch weiß jeder, wie I die ſich bildenden
Kräfte zu frühzeitig überanſtrengt und dadurch auernd gelähmt werden.
Zu wenig dagegen beachtet man die Schädigung der geiſtigen Ent
wicklung durch zu ſtrenge Anſpannung der Kräfte und Ablenkung des
Denkens der Kinder von den Lehrgegenſtänden der Uule Die Lehrer
llagen mit Recht ber die Ausdehnung der Erwerbsarbeit ſchulpflich
tiger Kinder Nſer Deutſches Kinderſchutzgeſetz, vie viel Gutes auch
brachte acht vor den eigenen Kindern Halt und auch das E
Geſetz önnte die hausinduſtrielle Ausbeutung der Hleinen nicht prak
tiſch unmögli machen. Hier wird eben alles auf die Gewiſſenhaftigkeit
der Eltern ankommen. Wie notwendig waäre

qꝛ— eS vielleicht ſchon Im
Brautunterricht, dann in Müttervereinen und auch Iim Beichtſtuhl die
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Elternpflicht in bezug auf die Schonung des jugendlichen Körpers, der
Kinderſeele und nicht zum wenigſten des aufnehmenden Kindergeiſtes
klarzulegen.

Dabei können wir uns einige Worte über die Wichtigkeit der
Ule nicht verſagen. Arbeitereltern halten ſie oft für ein notwen
ige Uebel, das UuLr die Erwerbstätigkeit des Kindes unliebſam auf
hält Beſonders bei Mädchen, meint man, ſei das Lernen doch recht
überflüſſig. Wie oft werden von Eltern, die für alles mögliche Ueber  2  2
lüſſige eld übrig aben, den Kindern die nötigen Schulbücher ver
weigert oder ihre Anſchaffung doch erſchwert, wie häufig wird Kindern
vor dem Schulgang noch eine Arbeit aufgebürdet, die ihre Verſpätung
verurſacht, Die oft verzögert die Mutter durch Unordnung Im Haus  2
halt den rechtzeitigen ulgang threr Kinder, wie oft behält ſie die⸗
ſelben Unter mehr oder weniger wahrhaftigen Vorwänden zu Hauſe

Alle dieſe Verſtöße ind nicht nuUL leine Nachläſſigkeiten, wie
man häufig meint, ſie In vielmehr eln Verbrechen den nahrungs⸗
bedürftigen Geiſt, die hungrige Seele der Kinder, und können ſich Iim
ſpäteren Leben bitter rächen. Es iſt durchaus unrichtig, daß der E·
werbliche Arbeiter oder die Arbeiterin ihrer Verrichtung der
guten Schulbildung nicht edürfen. Geiſtig vernachläſſigte Perſonen
ſind 5 die meiſten ausgebeuteten nd unwürdigſten Be
handelten un einem Betriebe und ihr Vorhandenſein kann das Geiſtes
niveau und damit die ſoziale Stellung einer ganzen Belegſchaft herab⸗
drücken Ut gebildete Arbeiter dagegen Aben Im Durchſchnitt ent
ſchieden mehr Ausſicht auf Fortkommen; dies gilt beſonders vom
Handwerk. Die Ule gibt aber nicht nUuLr Intellektuelles, ſie bietet
auch ſittlichen Geiſtesinhalt, was ſie verſäumt, kann oft die
n ſpäteren Jahren nicht me gut machen Deshalb muß die Auf
merkſamkeit chriſtlicher Eltern auf die Ule gelenkt werden, und
Fragen der Schulreform dürfen ſie abſolut nicht indifferent laſſe

Durch die faſt allgemeine Erwerbstätigkeit der ulentlaſſenen
Kinder In armeren amilien hat ſich dann allmählich auch das and
wiſchen Eltern und Kindern gelockert und die Pflichten kindlichen
Gehorſams, obwohl ſie nicht veraltet ſind, Aben In gewiſſer Hinſicht
andere Färbung angenommen. Verlangen die Eltern des Kindes
Erwerbstätigkeit, ſo müſſen ſie ihm auch in verhältnismäßig
Jugend Selbſtbeſtimmung einräumen. Vergewaltigungen In bezug auf
die Berufswahl können nuLr Unheil anrichten. Dazu kommt dann
auch eine Aenderung des elterlichen Erziehungsprogramms, die
Kinder, vor allem die Mädchen, müſſen ſchlechterdings für die Oeffent⸗
lichkeit, für das Leben der Selbſtbehauptung und Selbſtverteidigung,
für das Zuſammenarbeiten mit erſonen des anderen Geſchlechtes
Erzogen werden. Mancher Märchenzauber ſchwindet damit aus dem
kindlichen eben, und leider hat man noch nicht gelernt, der Wirk
lichkeit gleiche eize abzugewinnen wie dem Reiche der Phantaſie
und doch iſt leſe Wirklichkeit von ott8 Die Pflicht der
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aufklärenden Vorbereitung auf das Berufsleben liegt den Eltern
jedenfalls ob, die ihre Kinder hinausſchicken müſſen und der Beicht⸗

tut gut daran, nicht nur zu fragen, ob die Mutter die Kleinen
auch zur 235 anhalte, ſondern ſie ſowie den QAter auch auf die

der Vorbereitung auf des Arbeiterlebens Konflikte aufmerk⸗
ſam 3u machen. Aus eigener Erfahrung kann der Vater bezw. die
Mutter dem Kinde die ſeiner harrenden efahren ſchildern, eS auf
die Verteidigungsmittel aufmerkſam machen, vor allem auf das
ſchützende und hebende Vereinsleben owie die wirtſchaftlicheSe
hinweiſen Eine gutreligiöſe Erziehung darf heutzutage nicht
mehr mit der frommen Ueberlieferung von Glaubenslehren und erbau—
en edanken erledigt ſein, ſie muß vielmehr gerade ſoweit ſie
Familienmitgift iſt, praktiſche Lehren der lebenserfahrenen Eltern ent
halten, die ermöglichen, das alte Chriſtentum auch in neuzeitlichen
Lebenskomplikationen zu erhalten.

Daß endlich auch das Verhältnis zwiſchen Herrſchaft und Dienſt⸗
bote heute anders ausſieht als vor Jahrzehnten, darf nicht vergeſſen
werden Weniger patriarchaliſcher E mag vorhanden ſein, Afur
nde ſich aber auch mehr eilſame Selbſtändigkeit und Nüchternheit
auf beiden Seiten. Gerechtigkeit dem Dienſtboten gegenüber iſt
mehr ert als warmherzige Ausbeutung und Chikane Damit ſoll
aber nicht geſagt ſein, daß das Arbeitsverhältnis Im Hauſe demjenigen
in der Fabrik ſofort ganz gleichgeſtellt werden muß Vorläufig bedarf
der Dienſtbote, vor allem der weibliche, noch eines gewiſſen fürſorg

—
lichen Schutzes von Seiten der Herrſchaft, und dieſe iſt der Verant
wortlichkeit für ſeinen Lebenswandel ſo lange nicht enthoben wie
mn Hausgemeinſchaft mit ihr ebt Auch die Dienſtherrſchaft hat ein
Anrecht auf mehr familiäres Entgegenkommen des Dienſtboten als
der Fabriksherr, der nUuL als Geſchäftsmann ſeinem Tbeiter en⸗
überſteht. Wenn aber auch mehr gegenſeitige individualiſierende
Rückſichtnahme walten wird, ſo bleibt doch als leitender rundſatz
der Gedanke der gegenſeitigen Achtung vor der freien Perſönlichkeit
und der ſtrengſten Gerechtigkeit feſtzuhalten. Auch der Dienſtbote
darf ern Privatleben führen, das möge die errſcha und vor allem
die Hausfrau nie vergeſſen.

der Nächſtenliebe Im Allgemeinen.
Dieſe mögen ſich 10 Im roßen nd ganzen gleich⸗

geblieben ſein, auch hat das berufliche Zuſammenleben ſtets en
der Solidarität und gegenſeitigen Hilfeleiſtung mit ſich gebracht.

Hervorragend klar zeig uns dies die Zunftzeit, die chriſtlichen
Geiſtes geweſen iſt und reich erſuchen zur ſyſtematiſchen Ver
wirklichung des „anderen Gebotes“ war. Au heute noch, 10 gerade
eute kann man von engeren und weiteren Solidaritätskreiſen prechen
und wird die Liebe zum Nächſten Im wörtlichſten Sinne, zum
Arbeitskollegen vor derjenigen zum ganz Fremden etonen ohne dabei
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zu vergeſſen, daß die Nächſtenliebe immer univerſal und m ihren
Wirkungen gemeinnützig ſein muß ehnli 10 auch mit dem
Nationalitätsgefühl. Obwohl die Kirche eine Weltfamilie bildet, ſchließen
ſich die Kinder eines Landes, die Träger einer Kultur engſten
zuſammen.

Seinen Standesgenoſſen gegenüber nun iſt der Arbeiter zunächſt
zur helfenden Liebe mahnen Hier eS Oft noch ſehr trotz aller
Solidaritätsideale. Gegenſeitige Unterſtützung bei der Arbeit,
leiſtungen und Aufklärungen neu eintretende Kollegen, freund⸗
liche, achtungsvolle Behandlung der Hilfsarbeiter von Seiten der Ge⸗
lernten, gewiſſenhafte Unterweiſung der Lehrlinge, all dies gehört
hierher Dann Arne man vor allem die Arbeiter und Arbeiterinnen
auch davor, ſich gegenſeitig bei der Arbeitsverteilung zu übervorteilen.
Häufig errſcht hier eine kraſſe Rückſichtsloſigkeit, die noch Ahlicher
wird, wenn ſich inzelne gute Arbeit durch Streberei, Schmeichelei
und ſoweit * Frauen ſind, ogar durch ſchlimmere Dinge 3 erlangen
en Das Verhalten ausländiſche Arbeitskollegen mm
fernerhin hier in Betracht. ohl iſt die Organiſation der nationalen
Arbeit Bemühungen berechtigt, welche Fremdenzuzug und Lohn
druck abwenden, wohl darf ſich der Arbeiterſtand ſeinem berech⸗
tigten Schutz der Mittel der Geſetzgebung bedienen en den
einzelnen Ausländer, der aber nun einmal doch in Arbeit
wurde, darf der Einheimiſche eine andere Nationalität nicht entgelten
aſſen er muß ihn vielmehr liebevoll nd mitleidig behandeln und
ſoweit EL ſich die Intereſſen der einheimiſchen Arbeiter vergeht,

durch Lohndruck, Streikbruch U W., zuerſt aufklärend ermahnen
nd dann erſt mit der unvermeidlichen Energie bekämpfen

ber nicht bloß zur helfenden iebe, auch zur Kampfgenoſſen⸗
aft kann der Arbeiter ſeinem Standesgenoſſen gegenüber ver  1  L
ſein Man muß ihm nahelegen, daß Ein Verſtoß die Standes
ſolidarität eine Unterlaſſungsſünde auf dem Gebiete der brüderlichen
Liebe iſt, daß ſein Streikbruch, der von ihm begangene Lohndruck
ſeinem Kollegen poſitiven Schaden zufügt, ſie ihrem Hab und Gut,
10 ogar an ihrer Ehre benachteiligen kann U. Bei der Betonung
des Gewerkſchaftsgedankens und der Anerkennung der Kampfberech⸗
tigung darf aber nie verſäumt werden, den Arbeiter aufmerkſam
machen, daß ihn auch der gelegentliche Am mit ſeinem Arbeitgeber
nie perſönlichem Haß und nie gemeinſchädlichen Qten berech⸗
tigt Es kann einen ſozialen Gegner geben, einen perſönlichen Feind
aber darf * nicht geben der heftige Widerſtand Arbeits⸗
verhältniſſe und Maßnahmen des Arbeitgebers, die den Arbeiter be
drohen und benachteiligen, kann eine Pflicht der Selbſterhaltung und
vor Em auch der kollegialen Nächſtenliebe ſein

7 in dem Arbeitgeber
darf dann aber nicht der en ſondern nUur das falſche ſoziale
Prinzip bekämpft werden, das EL zum Ausdruck bringen will Mani⸗
pulationen, welche der Prinzipalität perſönlichen Schaden zufügen,
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dürfen niemals dieſes Schadens willen vorgenommen werden.
Racheſtreiks ſind unbedingt verurteilenswert der Arbeiter darf ſich
zur Wehr ſetzen, das Recht der Notwehr gebrauchen, ſeine ihm eigene
Arbeitskraft zurückziehen und dem Arbeitgeber vorenthalten, aber EL
darf eS uUL des notwendigen Zwecks willen, ſich und den
Seinen mn gerechter Sache 3 helfen und dem Menſchheitsfortſchritt
dienſtbar zu ſein. Arbeitskämpfe, die das Gemeinwohl bedrohen, ſind
nicht abſolut vermeidlich und nicht unbedingt Unrecht; eS ommt
eben darauf an, wie weit ſie für die kämpfende Gruppe zur nab
wendbarkeit wurden und geſtritten wird ſie dürfen aber
auf keinen Fall leichtfertig provoziert werden. Recht kompliziert ſtellt
ſich die Kampfberechtigung derjenigen Arbeiter dar, von deren Arbeit
das Gemeinwohl direkt abhängt. Wir denken die Eiſenbahn⸗
arbeiter. Sie müſſen ihre Kampfesaktionen Unter dem Geſichtspunkt
des wahrenden Gemeinwohls doppelt ſorgfältig prüfen und alles
verſuchen, Um die öffentlichen Körperſchaften, die Verwaltung, die
Regierung, das Parlament für ihre gerechten Forderungen 3u 9e
winnen, bevor ſie zahlloſe Menſchen un Erwerbs— und
ſchwierigkeit bringen. Mitmenſchen mn Lebensgefahr bringen bleibt
auch für ſie unverantwortli

Vieles und vielerlei könnte ler noch geſagt werden, die
geführten Beiſpiele mögen aber als beſcheidene Anregung genügen,
ſie mögen dem Prie ter die Notwendigkeit des ſozialen Verſtehens
als Hilfsmittel der Seelſorge vor Augen rücken. Neue Komplikationen,
neue Geiſtesanforderungen, aber auch (ue Löſungen und Klärungen
und das alles Im Dienſte der fortſchreitenden enſ

Cl und zur
Ehre Gottes!

Paſtoral⸗Fragen und Jãlle
Wem gehört der ewinn? Der Pfarrer Titus hat

eine Summe eld zur Renovierung einer Filialkirche zuſammen⸗
gebracht und un Verwahr genommen. Weil dasſelbe aber erſt nach
einigen Jahren zur Verwendung kommt, ſucht EL fruchtbar 3u
legen In Staatspapieren und enn paar Loſen Bei Ziehung der letzteren
kommt auf eines dieſer Loſe enn Gewinn von Mk

Ge ört der Gewinn der Filialkirche, oder kann Titus das Ganze
oder einen eil für ſich ehalten, da e- bei etwaigen Kursverluſten
gewillt war Aus eigener den Verluſt decken?

Antwort und Löſung Ein Anrecht auf den Gewinn einfach
hin önnte Titus nuLr aben, wenn EL das Geſchäft welches
EL mit dem Gelde gemacht hat, In ſeinem eigenen Namen würde
betrieben haben, nicht als Verwalter des Kirchengutes. Dazu ware
erforderlich geweſen, daß durch irgend welchen Akt jene eld in das
Eigentum des tu übergegangen ſei mit der Ver  ichtung der
Rückzahlung eines Aequivalents, alſo daß Titus als Verwalter dieſes

Linzer „Theol.⸗prakt Uartalſchrift.“ 1908.


